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Arbeitnehmer In Liechtenstein: 

Gleichberechtigte Mitbürger und Partner 
Der Vaduzer Bürgermeister und Landtagsabgeordnete Hilmar Ospelt sprach vor der LANV-Sektion Vaduz 

Fast auf den Tag genau 60 Jahre 
nachdem der Liechtensteinische 
Arbeitnehmerverband (LANV) (da
mals als Arbeiterverband) am 
2. Februar 1920 Im «Adler» In 
Vaduz gegründet wurde, fand (am 
31. Januar 1980) Im Restaurant 
Linde die Jahresversammlung der 
Vaduzer Sektion, des LANV statt. 
Als Gastreferenten hatte die 
LANV-Sektion Vaduz den Bür
germeister und Landtagsabge
ordneten Hilmar Ospelt eingela
den. Hilmar Ospelt skizzierte in 
seiner Rede u.a. auch die Stel
lung des Arbeitnehmers in der 
liechtensteinischen Gesellschaft 
von heute. 
Zunächst ging Bürgermeister Hil
mar Ospelt auf die Gemeinde als 
Arbeitgeber und vor allem auch 
als Wohngemeinschaft von Ar
beitnehmern ein. Aufgrund einer 
neueren Statistik sind fast 90 Pro
zent der Einwohner von Vaduz 
Arbeitnehmer. Trotzdem gibt es 
keine eigentliche Klassengesell
schaft, wie dies in anderen Län
dern mitunter der Fall ist. Die 
Stellung des Arbeitnehmers in 
Liechtenstein ist nach Meinung 
von Hilmar Ospelt die eines 
gleichberechtigten Mitbürgers 
und Partners. Wörtlich führte Bür
germeister Hilmar Ospelt u. a. 
folgendes aus: 

Kein krasses Sozialgefälle 
Was so erfreulich positiv für die 
Gemeinde Vaduz gilt, trifft auch 
auf die anderen Gemeinden des 
Landes zu. Der Umstand hängt 
sicher auch wesentlich damit zu
sammen, dass es uns in Liech
tenstein bis heute gelungen ist, 
jedes krasse soziale und gesell
schaftliche Gefälle zwischen Ar
beitnehmer und Arbeitgebern zu 
vermeiden. Kaum ein Land kann 
dies in dieser klaren und unmiss-

verständlichen Form von sich be
haupten. 

Bedeutung der 
Sozialen Sicherheit 
Die Gründe für diese für das Land 
ausserordentlich wertvolle und 
wichtige Entwicklung sind weit
gehend bekannt und oft erwähnt 
worden: ich denke da an das eng
geknüpfte Netz der sozialen Si
cherheit, an dem seit der Einfüh
rung der Alters- und Hinterlasse-
nenversicherung zu Beginn der 
fünfziger Jahre zielstrebig weiter
geflochten worden ist. Ob es nun 
die Krankenversicherung, die Be
triebs- und Nichtbetriebsunfallver
sicherung, die Alters- oder Inva
lidenrente, die Familienzulage 
oder die Arbeitslosenversiche
rung sei: alle diese Einrichtungen, 
die praktisch innerhalb von zwei 
Jahrzehnten geschaffen worden 
sind, haben vor allem dem unselb
ständig erwerbenden Mitbürger, 
dem Arbeitnehmer also, verdiente 
und wichtige Vorteile gebracht. 

Förderung der 
Eigentumsbildung 
Dazu kommt als weiterer Faktor 
die vorbildliche Förderung der 
Eigentumsbildung durch die öf
fentliche Hand. Seit der Einfüh
rung von dem inzwischen mehr
fach verbesserten Eigenheimge
setz im zweiten Teil der fünfziger 
Jahre sind weit über 1000 
Einfamilienhäuser und staatlich 
geförderte Eigentumswohnungen 
im Lande entstanden. Die grosse 
Mehrzahl befindet sich in Arbeit
nehmerhand. Und das ist es auch, 
was den liechtensteinischen Ar
beitnehmer in der Regel von den 
Arbeitern in den meisten anderen 
Staaten Europas unterscheidet: 
Bei uns ist der Arbeitnehmer fest 
in die Gesellschaftsstruktur einge

bunden, und zwar als gleichbe
rechtigter Partner. Gerade in die
ser Beziehung aber kommt den 
Gemeinden eine ausserordentlich 
wichtige Funktion zu. Die Gemein
de, der Wohn- und Lebensraum 
unserer Bürger im unmittelbarsten 
Sinne, ist der Ort, in dem die Men
schen zuerst zueinander finden 
müssen, wenn sie in der staatli
chen Gemeinschaft als Einheit 
auftreten wollen. 
Die Gemeinden haben beispiels
weise bei der Realisierung des 
Gesetzes über die staatliche 
Wohnbauförderung eine wichtige 
Aufgabe übernommen. Sie sollen 
gewährleisten, dass auch in Zu
kunft genügend Boden für die 
Verwirklichung von geförderten 
Wohnbauvorhaben zur Verfügung 
steht. 

Gesellschaftliche Integration 
Aber nicht nur Besitz macht den 
liechtensteinischen Arbeitnehmer 
unabhängig und frei. Die gesell
schaftliche Integration vollzieht 
sich bei uns auch in den Ver
einen, und diese finden wiederum 
in erster Linie innerhalb der Ge
meindegrenzen ihre grösste Ent
faltungsmöglichkeit. 
Und mit der Förderung des Ver
einslebens fördern die Gemein
den auch das Zusammenleben 
zwischen den einzelnen Gruppen 
in unserer Bevölkerung. Und das 
darf man doch auch einmal fest
halten: Wenn in einem Chor ein 
Sänger neben dem andern steht, 
wenn in einem Musikverein die In
strumente in Harmonie überein
stimmen müssen oder wenn bei 
einer Fussballmannschaft einer 
auf den andern angewiesen ist, 
dann fragt bei uns niemand 
danach, ob da ein Arbeiter neben 
einem Arbeitgeber steht. 
Durch eine — im Rahmen ihrer 

unterschiedlichen Möglichkeiten 
— konsequente Fortführung der 
Förderung einer gesunden Politik 
der Eigentumsbildung, durch die 
Förderung von allen gesellschaft
lich wichtigen Aktivitäten können 
unsere Gemeinden einen grossen 
Beitrag zur Erhaltung dieser ge
sellschaftlich bedeutungsvollen 
Situation leisten — ja sie müssen 
es meines Erachtens sogar. 

Gleichberechtigte Mitbürger 
und Partner 
Unser Land und hier vor allem 
wieder unsere Gemeinden haben 
inbezug auf die gesellschaftliche 
Situation der Arbeitnehmer eine 
interessante und — im Vergleich 
mit dem Ausland — manchmal 
geradezu gegenläufige Entwick
lung durchgemacht. Haben sich 
im Rahmen der ersten Industriali
sierungsphase am Anfang dieses 
Jahrhunderts noch Ansätze zu 
einer Art Arbeiterwohnquartieren 
gebildet, die als Gegensatz zu 
den bäuerlichen Anwesen und 
zum sogenannten Villenviertel, 
wie es in Vaduz in den dreissiger 
Jahren erbaut wurde, empfunden 
worden sind, so sind diese 
Grenzen heute weitgehend ver
mischt. Unsere Gemeinden sind 
zweifellos gut beraten, wenn sie 
diese Entwicklung auch in Zukunft 
fördern und damit allfälligen Klas
senbildungen in unserer Gesell
schaft entgegenwirken. 
Lasst mich meine Ausführungen 
mit dem Wunsche abschliessen, 
dass unsere Gemeinden auch in 
Zukunft wohnliche Gemein
schaften sind, in denen sich alle 
wohlfühlen und gegenseitig re
spektieren: Als gleichberechtigte 
Mitbürger, als Partner auch, die 
sich bewusst sind, dass einer 
allein wenig, und alle gemeinsam 
fast alles erreichen können.» 

Für die schwächeren 
Verkehrsteilnehmer: 

Lebensversicherung 
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Die letzten Ausgaben des Landesgesetzblattes 1979 (Nr. 57 bis 62) sind in Kraft getreten 

Der Negativzins auf ausländischem 
Guthabenzuwachs in Liechtenstein 
wurde slstiert. Datenverarbeitungs
anlagen können in Zukunft mit 30 
Prozent, Energiespareinrichtungen 
mit 50 Prozent im Jahr steuerlich 
abgeschrieben werden. Das sind die 
beiden wichtigsten Vorschriften der 
letzten Ausgaben des Landesgesetz
blattes im alten Jahr. Die Nummern 
57 bis 62 sind zwar noch nicht den 
Abonnenten zugestellt worden, aber 
bereits in Kraft. Somit hat das Jahr 
1979 insgesamt 62 Gesetzblätter her
vorgebracht. Das sind gegenüber 
dem Vorjahr fast 40 Prozent Zu
wachs. 

Giftwesen: Stellung der Gemeinden 
M i t  der Neufassung der Verordnung 
über den Verkehr  mi t  Giften w i r d  

12% der Zweiradunfälle sind auf zu gerin
gen seitlichen Abstand zurückzuführen. Die 
Polizei hat mit einzelnen Schulklassen die 
Wirksamkeit der von der BfU empfohlenen 
roten, in der Nacht reflektierenden Ab
standsanzeiger getestet. Testergebnis: Die 
seitlichen Abstandsanzeiger flössen dem 
Automobilisten mehr Respekt ein. In Zu
sammenarbeit mit einer grossen Versiche
rungsgesellschaft startet im Februar eine 
Plakataktion, mit der die schwächeren Ver
kehrsteilnehmer, die Velo- und Mofafahrer, 
von der Notwendigkeit des roten Mahnfin
gers überzeugt werden sollen. (Ky) 

Heute abend 19.30 Uhr: 

FC Balzers -
FC Zürich 
Gleich den Nationalliga-A-Spit-
zenverein FC Zürich hat sich 
der FC Balzers für den ersten 
Probegalopp ausgesucht. Be
ginn dieses zweifellos sehr in
teressanten Freundschaftsspie
les ist heute um 19.30 Uhr auf 
der Balzner Rheinau. 

den Gemeinden auf dem Gebiete des 
Giftwesens ein neues Arbeitsfeld 
zugeteilt. Diese können nun grund
sätzlich zur Mithi l fe beim Vol lzug 
der schweizerischen Giftgesetz
gebung herangezogen werden, sie 
dürfen Giftscheine der Klasse 2 
(was schon relativ gefährliche Gifte 
sind) ausstellen und erhalten dafür 
Gebühren, die in die Gemeinde
kasse fliessen. Gegen Anordnungen 
der Gemeinden ist Beschwerde an 
die Regierung möglich. Die alte 
Giftverordnung sah eine M i tw i r 
kung der Gemeinden nicht vor .  

Abschreibungen auf EDV 
und Energiesparanlagen 

W e r  Datenverarbeitungsanlagen 
(Computer) kauft und dazu bilanz
technisch aktivierbare Programm
kosten hat, kann diese neuerdings 
mi t  bis zu 30 Prozent vom Buchwert' 
i m  'Jahr steuerlich abschreiben (vom 
Anschaffungswert wären es jähr l i ch  
15 Prozent). Noch grosszügiger w i r d  
behandelt, wer  energiesparende 
Einrichtungen wie Wärmeisol ie
rungen oder Anlagen z u r  Nutzung 
der Umgebungswärme w i e  Sonnen
energieanlagen oder Wärme-Kraft-
Kopplung anschafft. H i e r  beträgt 
der Abschreibungssatz 50 Prozent 
(bzw. 25 Prozent). "Das g i l t  selbst
verständlich nur, wenn die anderen 
Bedingungen für  steuerliche A b 
schreibungen erfül l t  sind. 

Schulferien und Beamtenurlaub 
Al le  Jahre wieder erlässt die Regie

rung eine Verordnung, wor in  sie die 
Schulferien festlegt. Diesmal um-
fasst sie die Zeit  von A p r i l  1981 bis 
1982. Auch um Ferien geht es bei 
der Abänderung der  Verordnung 
über den Urlaub der Staatsbeamten 
und -angestellten. W e r  zwischen 30 
und 40 jähre a l t  ist, erhält  nun 20 
Tage statt w i e  bisher 18 Tage Jah
resurlaub. 

Wegfall des Negativzinses auf 
ausländischem Guthabenzuwachs 
Aus der Zeit grosser Währungs
schwankungen stammt jene V o r 
schrift, dass ausländische Gläubiger 
von Banken eine viertel jähr l iche 
Kommission von 10 Prozent au f  ih re  
Schweizerfrankenguthaben i m  In
land abführen müssen, wenn diese 
Guthaben eine gewisse Grenze 
überschreiten. M i t  anderen Wor ten :  
wer  als Ausländer mi t  ausländi
schem Wohnsitz i m  Land ein Bank
konto besitzt, darf  dieses nicht mehr 
über den Bestand von  1974 erhöhen, 
wenn e r  nicht jähr l ich 40 Prozent 
Negativzins davon an den Staat 
abführen wi l l .  Diese i m  einzelnen 
recht komplizierte Regelung wurde  
mi t  W i r k u n g  auf  den 1. Dezember 
1979 bis auf  weiteres sistiert und  
ausser Kra f t  gesetzt. 

Schliesslich wurde  per  Verord
nung noch der Zahlungsverkehr der 
Alters- und  Hinterlassenenversi-
cherung (AHV)  neu geregelt, der 
nunmehr nicht n u r  über Postcheck, 
sondern auch über Konten bei l iech
tensteinischen Banken laufen darf. 

Qualitäts
förderung 
Oeffentllcher Vortrag 
heute In Vaduz 
Im Rahmen eines weiteren, öf
fentlichen Vortragsabends der 
Schweizerischen Arbeitsge
meinschaft für Qualitätsförde
rung (SAQ) spricht heute Mitt
wochnachmittag um 18 Uhr der 
Buchser NTB-Dozent Dipl.-Phys. 
ETH, Ulrich Weber, über die 
Einsatzmöglichkelten des Mi
krocomputers in Produktion und 
Qualitätssicherung. 
• Der Vortrag behandelt ein 
hochaktuelles Thema. Er richtet 
sich an Arbeitsvorbereiter, Fer
tigungsfachleute, Qualitätssi
cherungsfachleute. Der rasche 
Einbruch des Mikrocomputers 
in die Prüf- und Fertigungs
technik zwingt dazu, sich mit 
diesem Thema intensiv zu be
schäftigen. 
Der Vortrag findet in der Aula 
der Oberschule Vaduz statt (Zu
fahrt via Aeule-Parkgarage). 

Allwäg-Kwösoo 
Jimmy Carter erklärte vor dem 
Senat, dass er nie In Erwägung 
gezogen habe, wegen dem Ein
marsch russischer Truppen In 
Afghanistan, den Schaaner Fas
nachtsumzug zu boykottieren. Ein 
entsprechendes Schreiben habe 
das Weisse Haus in Richtung 
UNO — Generalsekretär Wald
heim — bereits verlassen. 
Somit werden die Anlässe der 
Schaaner Narrenzunft programm-
gemäss wie folgt abgehalten: 
Zunftabend am Freitag 
Der kommende Freitagabend im 
Resch-Saal ist reserviert für Ab
ordnungen der Gruppen, welche 
am Umzug teilnehmen, sowie für 
die Gönner der Narrenzunft 
Schaan (geschlossene Gesell
schaft). 
Monsterkonzert am 16. Februar 
Wenn nächste Woche am 
Samstagabend (16. Februar) auf 
dem LKW-Parkplatz hunderte von 
Guggenmusikern zum traditionel
len Monsterkonzert aufspielen, 
weiss jeder Narr, dass man sich in 
Liechtensteins Narrenhochburg 
dem Finale nähert. Sollte es der 
Wettergott mit den lautstarken 
Musikern ganz schlecht meinen, 
wird das Monsterkonzert zum er
stenmal im Resch-Saal abgehal
ten. 
Fasnachtsumzug am 17. Februar 
Fasnachtssonntag, die Herzen 
aller Narren schlagen höher: 60 
Gruppen werden wieder dabei 
sein. Neue Sujets werden dem 
Umzug die entsprechende Note 
verliehen. Eines sei vorweg verra
ten, der schon zur Tradition ge
wordene Schlusswagen, die 
«Schaaner Narrenkappe», wird 
nicht mehr dabei sein. In tage-
und nächtelanger Arbeit ist ein 
«alter» Schaaner, der .  «Allwäg-
Kwösoo», auferstanden und wird 
dessen Stelle übernehmen. Mit 
«Allwäg-Kwösoo» 
erwartet der «Allwäg-Kwösoo» 
recht viele Freunde der Schaaner 
Fasnacht. 
Neuheit: Pendelverkehr 
zum Resch-Saal 
Am Samstag nach dem Mon
sterkonzert ist Pendelverkehr zum 
Resch-Saal, welcher über die när
rischen Tage in «Narreinkopf» 
umgetauft wurde. Dieser Pendel
bus ist gratis und steht jedem, der 
nicht gerne «aufwärts» läuft, zur 
Verfügung. 
Neben dem Kappenfest im «Nar
renkopf» ist natürlich Betrieb in 
allen Gasthäusern, inklusive 
Rathaussaal. Platz ist also in 
diesem Jahr für alle vorhanden. — 
Am Sonntag nach dem Umzug ist 
ebenfalls «Gratis-Verkehr» zum 
«Narrenkopf» eingeplant. 

Allwäg-Kwösoo 
. Narrenzunft Schaan 


